
AD\746420DE.doc PE406.066v02-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

2008/2097(INI)

13.10.2008

STELLUNGNAHME
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten

für den Entwicklungsausschuss

zu den Entwicklungsperspektiven im Zusammenhang mit Frieden stiftenden 
Maßnahmen und Nationenbildung nach der Beilegung von Konflikten
(2008/2097(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Willy Meyer Pleite

Adlib Express Watermark



PE406.066v02-00 2/7 AD\746420DE.doc

DE

PA_NonLeg

Adlib Express Watermark



AD\746420DE.doc 3/7 PE406.066v02-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass Fortschritte in der Entwicklung durch Frieden und stabile Verhältnisse 
erzielt werden und dass die Einstellung von Feindseligkeiten nicht automatisch zu einer 
umfassenden und dauerhaften Stabilität führt; unterstreicht daher, dass Frieden, Sicherheit 
und dauerhafte Stabilität entscheidende Grundvoraussetzungen für den nationalen 
Wiederaufbau in Nach-Konflikt-Situationen sind;

2. hebt die Notwendigkeit hervor, die Ursachen der Instabilität mit entwicklungspolitischen 
Maßnahmen anzugehen, die im Einklang mit den Millenniumsentwicklungszielen (MDG) 
sowie mit anderen sozioökonomischen, politischen und kulturellen Maßnahmen stehen 
und die das notwendige Umfeld schaffen können, um das erneute Aufflammen des 
Konflikts zu vermeiden, und darauf abzielen, die Armut zu beseitigen, die wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Entwicklung zu fördern, institutionelle und administrative 
Kapazitäten zu schaffen, die Lebensqualität der Bevölkerung zu verbessern und den 
Rechtsstaat zu konsolidieren; verweist in diesem Sinne auf die Bedeutung der Bildung, 
insbesondere bei Jugendlichen und Frauen, um unmittelbar zur Schaffung von Stabilität 
beizutragen; bedauert, dass die Zusagen im Rahmen der MDG nicht eingehalten werden 
können und sogar in einigen Bereichen, insbesondere bei Bildung und Gesundheit 
(Malaria, HIV, Kinder- und Müttersterblichkeit) Verschlechterungen zu verzeichnen sind;

3. weist ebenfalls auf die Notwendigkeit hin, auf soziale und wirtschaftliche Maßnahmen 
zurückzugreifen, die der Beseitigung der Armut und der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung dienen und die das notwendige Umfeld schaffen können, um das erneute 
Aufflammen des Konflikts zu vermeiden;

4. weist darauf hin, wie überaus wichtig es ist, dass die Völkergemeinschaft mehr 
Verantwortung zur Unterstützung der Behörden in Ländern übernimmt, die im 
Wiederaufbau begriffen sind und einen Rechtsstaat einführen wollen; betont, dass eine 
solche Unterstützung von grundlegender Bedeutung für die Errichtung des 
konstitutionellen und politischen Systems des Landes ist;

5. weist darauf hin, wie wichtig es ist, sich mit Fragen der politischen Strukturen in Nach-
Konflikt-Gesellschaften auseinanderzusetzen, insbesondere mit den Vereinbarungen über 
die Machtaufteilung zwischen den ehemaligen Konfliktparteien nach Beilegung eines 
Konflikts; unterstützt das Amt der EU-Sonderbeauftragten als Hauptinstrument bei der 
Vermittlung zur Herbeiführung politischer Lösungen und zur Förderung anhaltender 
politischer Stabilität in Nach-Konflikt-Gesellschaften;

6. hebt die Rolle der überregionalen Zusammenarbeit bei themenübergreifenden und über 
politische Grenzen hinausgehenden Fragen hervor; fordert die Kommission und den Rat 
auf, bei der Beurteilung der Lage jedes Landes einen regionalen Ansatz zu verfolgen;

7. hält es für äußerst wichtig, dass die Ursachen der Instabilität und die gesellschaftlichen 
Probleme nach der Beilegung von Konflikten mit einer Mischung aus zivilen und 
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militärischen Maßnahmen angegangen werden; weist darauf hin, dass ohne die 
Sicherheitsgarantien der Friedenstruppen vor Ort die grundlegende Voraussetzung für 
Stabilität in konfliktreichen Gesellschaften (z.B. die Sicherheit der Einzelnen und ihres 
Eigentums) im Allgemeinen nicht erfüllt werden kann;

8. ermutigt die EU, in Fragen der Konfliktverhütung, Vermittlung, Friedenskonsolidierung, 
Achtung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, humanitären Hilfe sowie des 
Wiederaufbaus und der Entwicklung auf lange Sicht, in denen eine breit angelegte 
Zusammenarbeit der politischen, militärischen, humanitären Akteure und der 
Entwicklungshelfer erforderlich ist, verstärkt auf bewährte Verfahren zu setzen;

9. stellt fest, dass die Demokratisierung, die Demilitarisierung und die Entwaffnung der am 
Konflikt beteiligten Parteien von herausragender Bedeutung für alle Prozesse zur Stiftung 
von Frieden und zur Nationenbildung sind und ihnen oberste Priorität eingeräumt werden 
sollte;

10. weist darauf hin, dass die Hilfe für Nach-Konflikt-Gesellschaften nur dann wirksam ist, 
wenn sie mit militärischer Unterstützung einhergeht, die abgesehen davon, dass sie die 
grundlegenden Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung nach dem Konflikt 
schafft, dafür sorgt, dass die Hilfe nicht von den Kriegsherren oder kriminellen Banden
vereinnahmt wird; vertritt die Auffassung, dass die ausländischen Geberländer bei ihren 
Entwicklungsbemühungen den Bedingungen und Sichtweisen vor Ort Rechnung tragen 
müssen; stellt jedoch fest, dass eine solche Hilfe auch auf einer bewährten internationalen 
Praxis in Fragen der Entwicklungshilfe für Nach-Konflikt-Gesellschaften aufbauen muss;

11. betont die Notwendigkeit, zwischen ziviler und militärischer Entwicklungshilfe eine 
Balance herzustellen, um das Funktionieren der Basisinfrastruktur und der Staatsdienste 
zu gewährleisten, ohne die Anforderungen an Wiederaufbau, Rehabilitation und das 
Wiederanstoßen demokratischer und wirtschaftlicher Prozesse herabzusetzen; bringt seine 
Wertschätzung für die Arbeit der neu eingesetzten Kommission der Vereinten Nationen 
für Friedensaufbau zum Ausdruck; verweist auf die Notwendigkeit, in Fragen der 
Entwicklungshilfe mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, insbesondere mit 
den Vereinten Nationen;

12. betont die grundlegende Bedeutung des Ausbaus der militärischen Kapazitäten der ESVP, 
damit die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten besser zur Stabilisierung und 
Entwicklung der Nach-Konflikt-Gesellschaften beitragen können;

13. kritisiert, dass bei bewaffneten Konflikten in den Entwicklungsländern eine erhebliche 
Anzahl von Menschen durch leichte Waffen umkommen; ist der Auffassung, dass die 
Politiken der EU in Bezug auf die Vorbeugung und Bekämpfung des Handels mit 
konventionellen Waffen auf der Grundlage des EU-Verhaltenskodex für Waffenexporte, 
der rechtsverbindlich sein sollte, transparent, harmonisiert, noch klarer  und effizienter 
gestaltet werden müssen; vertritt die Auffassung, dass die Annahme eines gemeinsamen 
Standpunkts zum Export von Waffen in dieser Hinsicht hilfreich sein könnte; betont die 
Bedeutung der Minenräumung, der Demilitarisierung, der Demobilisierung, der 
Rehabilitation und Wiedereingliederung sowie der Reform des Sicherheitssektors nach der 
Beilegung von Konflikten;
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14. weist darauf hin, dass die Rechtsstaatlichkeit eine wesentliche Voraussetzung für 
anhaltende Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung ist; unterstützt die Entfaltung von 
ESVP-Maßnahmen zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit in Nach-Konflikt-
Gesellschaften (z.B. EUPOL Afghanistan, EULEX Kosovo und EUJUST LEX im Irak); 
verweist auf die Bedeutung der Einsetzung von unabhängigen Kriegsverbrechertribunalen, 
um zu verhindern, dass Kriegsverbrecher straffrei ausgehen und um den 
Versöhnungsprozess nach Beilegung des Konflikts zu fördern;

15. bekräftigt die in dem Papier über Klimawandel und internationale Sicherheit1 enthaltenen 
Schlussfolgerungen, das dem Europäischen Rat im März 2008 von dem Hohen Vertreter 
der EU und der Kommission vorgelegt wurde und in dem davor gewarnt wird, dass der 
Klimawandel die Staaten und Regionen in der Welt zu überfordern droht, die ohnehin 
fragil und konfliktreich sind, wodurch neue Migrationsströme entstehen und die 
Sicherheitsrisiken für die EU verschärft werden; fordert die Kommission auf, bei ihren 
Frieden stiftenden Bemühungen den Klimawandel in ihre Überlegungen mit 
einzubeziehen;

16. stellt fest, dass viele Entwicklungsländer über die für ihre Entwicklung erforderliche 
Grundversorgung an Energie, natürlichen Ressourcen und Humanressourcen verfügen; 
hebt jedoch hervor, wie notwendig eine bessere Transparenz und Effizienz bei der 
Gewinnung von Rohstoffen für die Entwicklung dieser Länder ist; begrüßt Initiativen wie 
den Kimberley-Prozess und die Transparenz-Initiative der rohstofffördernden 
Unternehmen (Extractive Industries Transparency Initiative), die Wege aufzeigen, wie  
größere Konflikte vermieden werden können; verweist auf die Bedeutung der Bildung in 
der Entwicklungshilfe,

17. weist auf die entscheidende Bedeutung einer fairen Migrationspolitik gegenüber den 
Entwicklungsländern hin; weist darauf hin, dass Migration zu einer positiven Kraft im 
Entwicklungsprozess werden kann, die vor allem in den Geldüberweisungen der in der EU 
lebenden Migranten, in der Eindämmung des Braindrains, in der Erleichterung der 
Rückwanderung und in der Verhinderung des Menschenhandels zum Ausdruck kommt;

18. vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten eine moralische Verpflichtung haben, 
Flüchtlingen aus Konfliktgebieten Schutz zu gewähren; glaubt, dass dieser Verpflichtung 
nur durch Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten nachgekommen werden kann; 
glaubt des Weiteren, dass die Mitgliedstaaten Flüchtlinge, die nach Beendigung eines 
Konflikts in ihre Herkunftsländer zurückkehren wollen, aktiv unterstützen sollten;

19. weist darauf hin, dass eine geeignete Strategie der Versöhnung die Rolle, welche die 
Frauen im Prozess der Friedenskonsolidierung spielen, berücksichtigen muss;  hebt 
hervor, dass die besonderen Bedürfnisse der von einem bewaffneten Konflikt betroffenen 
Kinder in die Versöhnungsprogramme einfließen müssen;

20. bekräftigt sein Engagement, die Rechte von Frauen und Kindern in Nach-Konflikt-
Situationen zu schützen, mit dem letztendlichen Ziel, die für das Empowerment der 
Frauen erforderlichen Maßnahmen zu treffen – eine unabdingbare Voraussetzung für 
anhaltenden Frieden und Stabilität;

                                               
1 S113/08, 14. März 2008.
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21. vertritt die Auffassung, dass die internationalen Geberländer bei der Gestaltung einer auf 
Stabilität und Demokratie ausgerichteten Politik des Wiederaufbaus, die auf den im 
Bereich der Förderung der Wirtschaftsentwicklung in Nach-Konflikt-Gesellschaften 
gewonnenen Erfahrungen basiert, die regionalen und lokalen Gegebenheiten 
berücksichtigen müssen;

22. betont die Notwendigkeit, den lokalen Behörden durch angemessene 
Ausbildungsmaßnahmen und den Austausch von Erfahrungen zu helfen; erinnert in 
diesem Zusammenhang an sein Engagement für die Grundsätze und Verfahren der 
parlamentarischen Demokratie;

23. unterstützt das EU-Programm für die Verhütung gewaltsamer Konflikte und die im EU-
Aktionsplan 2009 vorgesehenen Sicherheits- und Entwicklungsmaßnahmen und fordert 
die Kommission auf, der Durchführung von Frieden stiftenden Maßnahmen hohe Priorität 
einzuräumen.
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